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II-271f der Beilagen zu den Stc'nographi~chm Protokollen des Nationalrates 

XIV. GesetzgebuIlg~periode 
REPUBLIK öSTERREICH 

BUNDESMINISTERIUM 1010 Wien, den ..................... 2.7. .•...... J:ull ............... 1971. .. . 
FüR. GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ 

Zl. IV-50.004/38-1/77 

B e a n t W 0 r tun g 

Stuh.nrins I 
Telephon 5756 S5 . 

der Anfrage der Abgeordneten MELTER 
und Genossen an die Frau Bundes­
minister für Gesundheit und Umwelt­
schutz betreffend Konservierungs­
stoff-Verordnung (Nr. 1269/J-NR/1977) 

-127-0/AB 

1977 -08- 0 5 
zu 1269/..I 

In der gegenständlichen Anfrage werd,enan 
mich folgende Fragen gerichtet: 

"1. Trifft es zu, daß in der vorgesehenen 
Verordnung über die Ver\'iendung von Zu­
satzstoffen keine Bestimmung enthalten 
ist, die vorsieht, dauerverpackten Bis­
kuit- und Sandmasse-Backwaren zur Er­
höhung der Haltbarkeit, insbesondere 
zum Zwecke der Vexhinderung der Schimmel­
entwicklung, Propionsäure zuzusetzen? 

2 .. Unterscheidet sich da.durch die österrei­
chtsche Vorschrift grundsätzlich von Vor­
schriften anderer EG-Länder bezüglich der 
Behandlung von Dauerbackwaren? 

3. Womit \1iird diese Unterscheidung im einzel­
nen begründet? 
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40 Auf welche \'!eise werden die Konsumenten 
österreichischerFeinbackwaren, die nicht 
kon.serviert werden dürfen, vor nicht ver­
hin.derter Schimmelpilzentwicklung und 
dadurch verursachter Vergiftung geschützt? 

5. Welche österreichischen Betriebe erzeugen 
dauerverpackte Biskuit- und Sandmasse­
Backwaren, die ihre Produktion wahrschein­
lich einstellen müßten, und wieviel Arbeit-. 
nehmer oeschäftigen sie? 

6. Wie erhalten. solche Betriebe Exportmöglich­
ke;i. ten, 'w'9nn ihre E:czeugniss eden lebens­
mittelrechtlichen Vorschriften der Empfänger­
länder infolge der österreichischen Produk­
tionsvorschriften nicht mehr entsprechen?" 

In Beantwortung dieser Anfrage teile ich mit: 

Zul. : 

Die Konservierungsmittelverordnung sieht nicht 
vor, daß "dauerverpackten Biskuit - un.d Sandmasse­
Backwaren" zur Erhöhung der Haltbarkeit.· insbesondere 
zum Zweck der Verhinderung der Schimmelbildung, 
Propionsäure zuzusetzen ist. Überhaupt sehen die 
österreichischen Rechtsvorschriften für Zusatz­
stoffe kein Gebot, bestimmte Zusatzstoffe Lebens­
mitteln zuzusetzen, voro Vielmehr handelt es sich 
in a11en Fällen um die Erlaubnis, bestimmte Zusatz­
stoffe den Lebensmitteln hinzuzufilgen, von der aber 
keineswegs Gebrauch gemacht werden :muß. 

Die Konservierungsmittelverordnul1g sieht keine 
Konservierung von Eisku.i t- und Sanämassebackwaren 
vor. Sie schließt damit an die Richtlinien des 
Österreichiachen Lebensmittelbuches, 111. Auflage, 
Kapittll A 5 an, in dem eine solch.e Konservierung 
auch nicht vorgesehen ist. 
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Im übrigen ist bei Feinbackwaren ein besonders 
großer Wert auf i.hre ]'rische zu legen 5 Lange Distri­
butionszeiten p gleicr~ültig, ob sie inländische Pro­
dukte betreffen oder solche, die aus dem Ausland 
stammen, und dadurch Anlar~ für eine Konservierung 
geben 9 sind abzulehnenQ 

Die österreichische Vorschrift unterscheidet 
sich nicht grundsätzlich von Vorschrifte:c. "anderer 
EG-Länder" bezüglich der Behandlu:ng von Dauerback-

. waren, da diese auch in den EG-·Ländern nicht kon­
serviert werden dürfeno Wenn die Herren Abgeord­
neten aber unter Dauerbackwaren Biskuit- und Sand~ 
massebackwaren meinen, 80 muß darauf hingewiesen 
werden, daß es sich bei diesen nicht um Dauerback­
waren, sondern um Feinbackwaren handelt" Solche 
dürfen in manchen EG-Ländern konserviert Herden, 
in anderen wiederum, wie z"B .. Frankreich, jedoch 
nicht" 

Zu 7; • .., .. 
Wie bereits zu Z. 2 ausgeführt worden ist, 

besteht in den EG-Ländern keine einheitliche 
Regelung. Eine Notwendigkeit für eine Konser­
vierung derartiger Waren besteht in Österreich 
nicht» da der inländische Markt durch zahl­
reiche Firmen, die auch Frischdienste aufgebaut 
haben, in ausreichendem Maße beliefert wird. 

Zu 4. :. 

Eine chemische Konservierung von Feinback­
waren ist keineswegs notwendig und.\I.'ar durch 
das Österreichische Lebensmittelbuch, wie be­
rei ts erwähnt, a.uch bisher nicht gestr:tttet .. 
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Bei entsprechender, hygienisch einwandfreier 
Herstellung der Waren tritt Schimmelbildung 
nicht ein p bevor die Waren nicht altbacken 
sind. Eine Gefahr der Vergiftung duroh 
Schimmelpilze bzw. deren Toxine ist keines­
"\fege gegeben, da von den Untersuchungs an-

stal ten bisher 8 elbs t bei stark ver'schimmelten 
Waren dieser Art keine Schi.mmelp:Llzgifte 

(Aflatoxine) nachgewiesen werden konnten .. Es 
ist die Gefahr des Auftret{~ns solcher Toxine 
in unseren Breitengradt'3n sehr gering und recht­

fertigt nicht eille Konservierung von Feinback­
\V'aren, die durch diese J'i)aßnahme weit. über .ihre 
Genußtauglichkeit hinaus rein äußerlich halt­

bar gemacht würden. 

Bei. Einha,ltung von kurzen Distributions­
zeiten} wie sie in Österrei.ch üblich sind und 

auch bei den Frischdiensten gehandhabt werden 9 

kommt es zu keiner Schimmelbildung~ wcnn die 
Waren hygienisch ei.m"anclfrei hergestellt und 
verp-9.ckt werden o 

Kein Hsterreichischer Betrieb muß seine 
. Produktien einstellen, wenn verpackte Bi.skui t­

und Sandmasseback"w-aren !ücht konserviert wer­
den dürfen, da ainersei ts eine solche Kcnse:r.'­

vierung auch bisher ni.cht gestattet war und 
andererseits die Distribution in Österreich 

innerhalb der Frist, in der di.e Feinbackwaren 

haltbar sind, ohn~; wei.teres möglj.ch ist. 
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Zu 6 f.l 

Der§ 34 LMG 1975 sieht ausdrücklich vor, 
daß Waren, die für den Export bestimmt sind, ab­
gesehen von den Vorschriften über Gesundheits­
schädlichkei t und Hyg iene, nicht· den österrei- .. 
chj.schen Bestimmungen entsprechen müssen, wenn 
d.ie österreichischen Erzeuger diesen Umstand 
dem Bundesministerium für Gesundheit und Umwelt­
schutz anzeigen. Es besteht daher überhaupt 
keine .Behinderung des Exportes für Erzeugnisse 
österreichischer Betriebe. 

Der Bund~e.sm~ ... n. is.ter: k . 
. . 
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